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Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 14/8511, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 14/7826 unverändert anzunehmen. Wer stimmt 
dem zu? – SPD, CDU und FDP. Wer stimmt dage-
gen? – Enthält sich jemand? – Es enthalten sich die 
Grünen. Damit ist diese Beschlussempfehlung mit 
den Stimmen von SPD, FDP und CDU angenom-
men und der Gesetzentwurf in zweiter Lesung ver-
abschiedet. 

Wir kommen zu: 

10 Gesetz zur Erhebung von § 4 Absatz 1 Num-
mer 7 und Anlage 2 der Beihilfenverordnung 
in Gesetzesrang 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/8090 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 14/8562 

zweite Lesung  

Heute ist keine Debatte vorgesehen.  

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Der Haupt-
ausschuss empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 14/8090, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 14/8562 unverändert anzunehmen. Wer stimmt 
dem zu? – SPD, CDU und FDP. Wer stimmt dage-
gen? – Enthält sich jemand? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und SPD angenommen. Wir haben ihn damit 
in zweiter Lesung verabschiedet.  

Wir kommen zu: 

11 Würdigung und Anerkennung der karnevalis-
tischen Brauchtumspflege in Nordrhein-West-
falen  

Antrag 
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/8333 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/8579 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/8590 

Ich darf auf Folgendes hinweisen: Die Fraktion der 
SPD hat ihr Einverständnis erklärt, ihren Ände-
rungsantrag Drucksache 14/8579 gemäß § 78 

Abs. 7 GO für erledigt zu erklären. – Widerspruch 
sehe ich nicht. Das ist so vorbereitet.  

Der Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 14/8590 ist, wie Sie 
sicherlich alle schon gesehen haben, dem besonde-
ren Thema „Karneval“ geschuldet. 

Bei der Lektüre wird jeder Leser Zweifel an der 
Ernsthaftigkeit und damit an der Zulässigkeit auf der 
Grundlage der parlamentarischen Ordnung haben. 
Da aber das Präsidium weithin für seinen Humor 
und Witz bekannt ist, haben wir den Antrag gleich-
wohl zugelassen. 

Die antragstellende Fraktion hat angekündigt, selbst 
zur Ernsthaftigkeit des Antrags Stellung nehmen zu 
wollen. Damit gebe ich für die CDU-Fraktion zu-
nächst Herrn Kollegen Seel das Wort. 

Rolf Seel (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! Es freut mich natürlich ganz beson-
ders, dass wir uns mit FDP und SPD auf einen ge-
meinsamen Antragstext verständigt haben.  

Wie in jedem Jahr steht in unserem Bundesland 
Nordrhein-Westfalen seit dem Jahreswechsel alles 
ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit. In fast allen 
Kreisen, Städten und Dörfern unseres Landes wird 
das karnevalistische Brauchtum mit großem ehren-
amtlichem Engagement der Mitglieder der 1.807 
Karnevalsvereine und -gesellschaften gepflegt, die 
in 16 Regionalverbänden zusammengeschlossen 
und im Bund Deutscher Karneval vereint sind. 

Dabei sind rund 1 Million Einzelmitglieder in den in 
Nordrhein-Westfalen ansässigen Karnevalsgesell-
schaften und -vereinigungen ehrenamtlich tätig. Es 
ist mir und uns eine große Freude, mit Blick auf den 
heute einzubringenden Antrag, dem die Würdigung 
und Anerkennung des karnevalistischen Brauch-
tums in NRW zugrunde liegt, die anwesenden Prä-
sidenten der Regionalverbände in Nordrhein-
Westfalen auf der Plenartribüne begrüßen zu kön-
nen.  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die nordrhein-
westfälischen Karnevalsgesellschaften, -vereine 
und -organisationen sind ein fester Bestandteil des 
ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements in 
unserem Lande. Sie leisten einen wertvollen Beitrag 
bei der Förderung der Heimat- und Brauchtums-
pflege und sind in vielfältiger Weise auf karitativem 
und sozialem Gebiet und in der ganzjährigen Ju-
gendförderung aktiv.  

Der Karneval war und ist geprägt von dem jeweili-
gen gesellschaftlichen Zeitgeist und nicht zuletzt 
von den Menschen, die ihn erst beleben. Die ersten 
Wurzeln stammen aus dem 12. Jahrhundert und 
dokumentieren einen Festkomplex christlicher Prä-
gung. Karneval ist ein bedeutendes Traditionsgut 
und ein Teil des gemeinsamen europäischen Kul-
turerbes. Nach wie vor fest im christlichen Jahres-
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